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Aktenzeichen: 004-1/2023-05/2  Schriftführer: Wilfried Weirather 
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die 
 

14. GEMEINDERATSSITZUNG 
 
 

Sitzungstag: Montag, den 15.05.2023 Sitzungsbeginn: 19:33 Uhr 

Sitzungsort: Gemeindeamt Wängle Sitzungsende: 22:39 Uhr 

 
 

Die Ladung zur Sitzung erfolgte einzeln an alle Mandatare per E-Mail am 09.05.2023. 
 
 

Anwesende Mandatare: 

BGM Barbist Florian  ABW 
GV Thurner Renate (erschienen nach Abstimmung TOP 1) AWG 
GV Wörle Tobias AWG 
Gundolf Benjamin ABW 
Kogler Helmut ABW 
Rief Hermann AWG 
Silgener Martin AWG 
Schumacher Carla ABW 
Storf Roswitha AWG 
Gundolf Stefan (Ersatz für GR Ilg Achim) ABW 

 

Nicht anwesende Mandatare: 

entschuldigt abwesend: 
Ilg Achim  
BGM-Stv. Schautzgy Peter 
Hornstein Sebastian (1. Ersatz f. Schautzgy Peter) 
Weirather Andrea (2. Ersatz f. Schautzgy Peter) 

ABW 
ABW 
ABW 
ABW 

 
unentschuldigt abwesend:  
- - 

 
 

Tagesordnung 
 

Punkt 1 Beratung und Beschlussfassung Friedhofsordnung 
Punkt 2 Beratung und Beschlussfassung Friedhofsgebührenverordnung 
Punkt 3  Beratung und Beschlussfassung Feuerwehr Tarifordnung 
Punkt 4 Beratung über Anpassung Verordnung Erschließungsbeitrag 
Punkt 5 Beratung und Beschlussfassung Haushaltsüberschreitungen 
Punkt 6 Beratung und Beschlussfassung Vollwärmeschutz „Alte Volksschule“ 
Punkt 7 Beratung in Personalangelegenheiten 
Punkt 8 Beratung über Entwicklungsgebiet im Bereich Oberhofweg 
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Punkt 9 Vorstellung Entwicklungsstrategie 2023-2033 
Punkt 10 Berichte (Bürgermeister, Substanzverwalter, Ausschüsse) 
Punkt 11 Anträge, Anfragen, Allfälliges 

 
 
Antrag: 
Der Bürgermeister stellt zu Sitzungsbeginn den Antrag bezüglich Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Beratung 
und Beschlussfassung über Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Wängle im Bereich des 
Grundstückes 2071 bzw. der zukünftigen Grundstücke 2461 und 2462 von Freiland gemäß § 41 TROG 2022 in 
zukünftig Wohngebiet gemäß § 38 TROG 2022 (abgeänderte Version)“. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt den gestellten Antrag an und beschließt diesen Tagesordnungspunkt als Punkt 3.1 zu 
behandeln. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 

 
 

Vortrag - Beratung/Beschluss: 
 

Punkt 1 Beratung und Beschlussfassung Friedhofsordnung: 
Die derzeit gültige Friedhofsordnung wurde 1992 beschlossen und trat am 01.01.1993 in Kraft. Da 
die Friedhofsanlage in den letzten Jahren umfangreich saniert bzw. adaptiert wurde musste die 
Friedhofsordnung an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Aufgrund des Umfanges der 
Verordnung wurde diese zur Sitzungsvorbereitung vorab an die Gemeinderatsmandatare per E-
Mail übermittelt. Weiters wird mitgeteilt, dass gegenständliche Verordnung der Abt. 
Gemeindeaufsicht zur Vorprüfung vorgelegt wurde und diese in gegenständlicher Version 
beschlossen werden könnte. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Friedhofsordnung gemäß Anlage 1. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 
 

Punkt 2 Beratung und Beschlussfassung Friedhofsgebührenverordnung: 
Die Friedhofsgebührenverordnung wurde schon seit mehreren Jahren nicht mehr angepasst. Im 
Zuge der Erlassung der Friedhofsordnung soll nun auch die Friedhofsgebührenverordnung an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Der Entwurf der Verordnung wurde vorab an alle 
Gemeinderatsmandatare zur Sitzungsvorbereitung per E-Mail übermittelt. Weiters wird mitgeteilt, 
dass gegenständliche Verordnung der Abt. Gemeindeaufsicht zur Vorprüfung vorgelegt wurde und 
diese in gegenständlicher Version beschlossen werden könnte. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Friedhofsgebührenordnung gemäß Anlage 2. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 
 

Punkt 3 Beratung und Beschlussfassung Feuerwehr Tarifordnung: 
Die Tarifordnung 2023 des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes - ÖBFV mit Stand vom 
02.12.2022 wurde den Gemeindemandataren vorab zur Sitzungsvorbereitung per E-Mail 
übermittelt.  
 
Beschluss: 
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Der Gemeinderat beschließt die vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband – ÖBFV 
vorgelegte Tarifordnung 2023 mit Stand vom 02.12.2022 für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Wängle. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 
 

Punkt 3.1 Beratung und Beschlussfassung über Änderung des Flächenwidmungsplanes der 
Gemeinde Wängle im Bereich des Grundstückes 2071 bzw. der zukünftigen Grundstücke 
2461 und 2462 von Freiland gemäß § 41 TROG 2022 in zukünftig Wohngebiet gemäß § 38 
TROG 2022 (abgeänderte Version): 
Die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Wängle in einem Teilbereich des 
Grundstückes 2071 bzw. der zukünftigen Grundstücke 2461 und 2462 wurde bereits in der 
Gemeinderatssitzung am 06.03.2023 beschlossen. Im Zuge des Prüfverfahrens der 
Aufsichtsbehörde sind jedoch Widersprüchlichkeiten zwischen der beschlossenen 
Flächenwidmungsplanänderung um dem damit verbundenen Raumordnungsvertrag aufgezeigt 
worden, die es nun zu korrigieren gilt. Im Wesentlichen sind die vorgegebenen Fristen zwischen 
Flächenwidmungsplan und Raumordnungsvertrag nicht kongruent. 
 
In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde, dem Ortsplaner und der Gemeinde Wängle wurde 
festgehalten, dass die einfachste Lösung des Problems die Adaptierung der bereits beschlossenen 
Änderung des Flächenwidmungsplanes ist und diese dann neuerlich zu beschließen. 
 
Der Befund und die raumordnungsfachliche Stellungnahme des Ortplaners ist im Wesentlichen, mit 
Ausnahme der zeitlichen Befristung, ident mit jener Stellungnahme vom 26.01.2023 welche im 
Sitzungsprotokoll der 12. Gemeinderatssitzung vom 06.03.2023 angeführt ist.   
 
Beschluss: 
Der vom Gemeinderat der Gemeinde Wängle in seiner Sitzung vom 6.3.2023 beschlossene 
Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich 2073, 2071 KG 86040 Wängle (zur 
Gänze/zum Teil) ist durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. 
 
Während der Auflage- und Stellungnahmefrist sind keine Stellungnahmen eingelangt. 
 
Im Zuge des aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahrens ist jedoch von der Aufsichtsbehörde 
festgestellt worden, dass der Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der 
Gemeinde Wängle im Bereich des Grundstückes 2071 KG 86040 bzw. der zukünftigen 
Grundstücke 2461 und 2462 im Widerspruch zu den abgeschlossenen Raumordnungsverträgen 
steht. 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Wängle gemäß § 68 
Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom/n Planer/in AB 
Architektur Wasle und Strele ZT GmbH geänderten Entwurf vom 15.5.2023, mit der 
Planungsnummer 835-2023-00001, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der 
Gemeinde Wängle im Bereich 2073, 2071 KG 86040 Wängle (zur Gänze/zum Teil) durch 2 Wochen 
hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Wängle vor: 
Umwidmung 
 
Grundstück 2071 KG 86040 Wängle 
 
rund 1000 m² 
von Freiland § 41 
in 
Wohngebiet § 38 (1) 
 
sowie 
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rund 152 m² 
von Freiland § 41 
in 
Freiland § 41 
 
Festlegungen des Verlaufs geplanter Straßen und Verkehrswege 
 
Geplante örtliche Straße § 53.1 im Bereich der Grundstücke 
2071 KG 86040 Wängle (rund 152 m²) 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf 
entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder 
Stelle abgegeben wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 
 

Punkt 4 Beratung über Anpassung Verordnung Erschließungsbeitrag: 
Mit Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023 wurden aufgrund des § 5 Abs. 2 des Tiroler 
Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetzes, LGBl Nr. 58/2011, zuletzt geändert 
durch das Gesetz LGBl. Nr. 173/2021 neue Erschließungsbeiträge verordnet. Für die Gemeinde 
Wängle wurde in § 1 dieser Verordnung ein Erschließungskostenfaktor von EUR 221,- festgelegt. 
Bisher galt ein Erschließungskostenfaktor von EUR 163,-. Der Bürgermeister erkundigt sich nun 
beim Gemeinderat, ob die derzeit gültige Erschließungsbeitragsverordnung angepasst werden soll. 
 
Es wir festgehalten, dass vorerst eine Anpassung der Erschließungsbeitragsverordnung nicht 
erfolgen soll. 
 

Punkt 5 Beratung und Beschlussfassung Haushaltsüberschreitungen: 
Es werden die Haushaltsüberschreitungen über EUR 3.000,- gegenüber dem Voranschlag dem 
Gemeinderat gemäß Anlage 3 erläutert: 
 
Die Summe der Ausgabenüberschreitungen (unter EUR 3.000,-) beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 
auf EUR 37.237,75 
 
Die Gesamtsumme aller Überschreitungen (über und unter EUR 3.000,-) belaufen sich im 
Haushaltsjahr 2022 somit auf EUR 169.669,72. 
 
Beschluss: 
Die Haushaltsüberschreitungen (über EUR 3.000,-) werden so wie Anlage 3 näher beschrieben 
bzw. begründet in Höhe von EUR 132.431,97 und die Haushaltsüberschreitungen (unter EUR 
3.000,-) in Höhe von EUR 37.237,75 somit Gesamt EUR 169.669,72 genehmigt bzw. beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 
 

Punkt 6 Beratung und Beschlussfassung Vollwärmeschutz „Alte Volksschule“: 
In der Gemeinderatssitzung am 03.04.2023 wurde darüber informiert das für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden Mittel im Rahmen des neuen 
Kommunalinvestitionsprogrammes in Höhe von EUR 48.685,- zur Verfügung stünden. 
 
In selbiger Sitzung wurde mehrheitlich festgehalten, dass diese Mittel für die thermische Sanierung 
der „Alten Volksschule“ herangezogen und dass in einem ersten Schritt die Kosten für diese 
Sanierungsmaßnahmen erhoben werden sollen. 
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Folgende Angebote für die thermische Sanierung der „Alten Volksschule“ liegen vor: 
 

Anbieter: Tscharnig Christian 
Obermarkt 63/Top 12 
6600 Reutte 

Griesser Trockenbau 
+ Fassaden GmbH 
Knappenweg 36 
6600 Pflach 

Bauunternehmen 
Greinwald GmbH 
Lechtaler Str. 36a 
6600 Lechaschau 

Dämmmaterialstärke: 16 cm 

Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/(m*k) 

 45.092,09 (netto) 64.336,75 (netto) 58.751,25 (netto) 

 54.110,51 (brutto) 77.204.10 (brutto) 70.501,50 (brutto) 

Zahlungsbedingung: - 8 Tage 2 % Skonto, 
14 Tage netto 

- 

 
Für Außenfensterbänke und deren Montage fallen lt. Angebot (Nr. 1393) von W&G Montageprofi 
GbR vom 11.05.2023 Kosten in Höhe von EUR 2.644,50 (netto) bzw. EUR 3.373,40 (brutto) an. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Arbeiten bezüglich thermische Sanierung an die Fa. Tscharnig 
Christian zum Preis von EUR 45.092,09 (netto) bzw. EUR 54.110,51 brutto zu vergeben. Ebenfalls 
wird beschlossen den Auftrag für die Außenfensterbänke an die Fa. W&G Montageprofi GbR zum 
Preis von EUR 2.664,50 (netto) bzw. EUR 3.373,40 (brutto) zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 
 

Punkt 7 Beratung in Personalangelegenheiten: 
Es wird mitgeteilt, dass die Mittagstischbetreuerin Fr. P. Vercayie gekündigt hat und ihr letzter 
Arbeitstag der 31.05.2023 sein wird. Für das restliche Schuljahr 2022/23 spring kurzfristig Fr. M. 
Eder als Mittagsbetreuerin ein.  
 
Weiters wird vorgetragen, dass auch Fr. M. Eder ihre Kündigung eingereicht hat. Fr. Eder wird noch 
bis 31.07.2023 ihren Dienst bei der Gemeinde Wängle verrichten. 
 
Es wird festgehalten, dass für beide Stellen eine Ausschreibung erfolgen soll mit dem Hinweis, 
dass beide Stellen auch kombiniert werden können. 
 

Punkt 8 Beratung über Entwicklungsgebiet im Bereich Oberhofweg: 
Herr M. Korinek ist erneut an die Gemeinde Wängle betreffend Aufnahme des Grundstückes 2149 
in das Entwicklungsgebiet bei der Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 
herangetreten. Gegenständliche Antrag wurde bereits vor mehreren Jahren gestellt, fand jedoch 
im Zuge der weiteren Ausarbeitung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes letztlich keine 
Berücksichtigung im damaligen Raumordnungsausschuss der Gemeinde Wängle. Herr Korinek hat 
in einem kürzlich stattgefundenen Gespräch im Beisein des Raumplaners Herrn DI H. Reinstadler 
(Architekturbüro Wasle und Strele ZT GmbH) nochmals der neuen Gemeindeführung näher 
erläutert was von seiner Seite aus in diesem Bereich zukünftig geplant ist.  
 
Im Wesentlichen wird beabsichtigt eine terrassenartige Wohnanlage, welche sich harmonisch ins 
Ortsbild einfügen soll, zu errichten. Zudem wurde der Gemeinde angeboten, dass für einen Teil der 
Wohnanlage der Gemeinde das Vergaberecht (mittels Raumordnungsvertrag) an einzelnen 
Wohnungen zukommen würde. Seitens des Raumplaners wurde der Gemeindeführung empfohlen 
dieses Anliegen weiter zu verfolgen.   
 
Der Bürgermeister erkundigt sich nun beim Gemeinderat, ob in dieser Angelegenheit weiter 
Anstrengungen unternommen werden sollen. 
 
Nach eingehender Beratung hält der Gemeinderat fest, dass mit dem Eigentümer nochmals das 
Gespräch gesucht werden soll bezüglich Abtretung einer Grundfläche. 
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Punkt 9 Vorstellung Entwicklungsstrategie 2023-2033: 
Wie bereits mehrfach kommuniziert ist die Umsetzung der Feuerwehrhalle mit/ohne Gemeindesaal 
für die Gemeinde Wängle finanziell nicht realisierbar. Aufgrund dessen haben mehrere Gespräche 
mit diversen Entscheidungsträgern stattgefunden. Im Wesentlichen wurde dabei kommuniziert, 
dass der Neubau der Feuerwehrhalle nochmals grundlegend überdacht und weitere Optionen in 
Betracht gezogen werden sollten. Aufgrund dessen sind sämtliche Planungsmaßnahmen gestoppt 
und das Vorhaben unter Einbeziehung neuer Überlegungen neu ausgerichtet worden.  
 
Das Ergebnis dieser neuen Überlegungen ist in einem Entwicklungsstrategie-Papier festgehalten 
worden, welches dem Gemeinderat vom Bürgermeister näher erläutert wird.  
 
Weiters wird vom Bürgermeister mitgeteilt, dass gegenständliche Entwicklungsstrategie mit Frau 
Landtagspräsidentin S. Ledl-Rossmann im Beisein Büroleiter Vorzimmer Landeshauptmann Herrn 
M. Gratl vorbesprochen wurde, um auszuloten ob es sich hierbei nicht um ein zu ambitioniertes 
Vorhaben handelt. Prinzipiell wurde seitens der Vertreter des Landes Tirol das Konzept sehr gelobt, 
als durchdacht erachtet und signalisiert, dass man auf dieser Basis durchaus weiter planen könne. 
 
Es liegt nun an der Gemeinde das Raum- und Funktionsprogramm des Neubaus genauestens auf 
Notwendigkeit und Raumgrößen zu prüfen und die noch offene Finanzierungslücke zu schließen. 
 

Punkt 10 Berichte (Bürgermeister, Substanzverwalter, Ausschüsse): 
 
Bericht Substanzverwalter: 

 

• Trinkwasseruntersuchung Gehrenalm: 
Es wird vorgetragen, dass am 09.05. u. 10.05 eine Trinkwasseruntersuchung auf der 
Gehrenalm stattgefunden hat. Die Trinkwasserqualität ist nun soweit in Ordnung. 
 

• Holzteilverlosung: 
69 Holzteile wurden verlost, davon waren 15 Stk. Gemeindeholzteile 
 

• Sanierung Gehrenalm: 
Es sollen demnächst die Tische und Bänke saniert werden 
 

• Zaunarbeiten: 
Die Zaunarbeiten sind teilweise abgeschlossen 
 
 

Bericht Überprüfungsausschuss: 

 
Es wird über die am 10.05.2023 stattgefunden Kassenprüfung berichtet. Weiters wurde die 
Sichtung des Rechnungsabschlusses 2022 vorgenommen. 

 
 
Bericht Sozialausschuss: 
 

• Seminar „Zusammenhelfen gegen die Not bei uns im Ort“: 

Es wir über ein im Widum Wängle stattgefundenes Seminar der Caritas in wesentlichen Zügen 

berichtet. Gleichzeitig wird vorgetragen, dass in der Gemeinde Höfen bereits ein 

gemeinnütziger Verein (Hand in Hand) existiert, welcher als Vorbild für ein ähnlichen Verein in 

Wängle sein könnte. Vertreter des Vereins Hand in Hand sollen in einer der nächsten 

Sitzungen die Arbeitsweise dem Gemeinderat näher erläutern. 

 
 
Bericht Bürgermeister: 
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• Sitzung Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband (05.04.2023): 
Neben der Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2022 wurde über den 
Zusammenschluss vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Vils mit Reutte 
diskutiert. 

 

• Sitzung Gemeindeverband Bezirkspflegeheim (26.04.2023): 
In der letzten Verbandssitzung sind die Vertreter der Mitgliedsgemeinden über den aktuellen 
Stand des Zubaus in Kenntnis gesetzt worden, zudem wurde der Rechnungsabschluss 2022 
von der Verbandsversammlung genehmigt. 
 

• Sitzung Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Reutte (26.04.2023): 
Es wird über die Genehmigung des Rechnungsabschluss 2022 berichtet 

 

• Sitzung Abfallwirtschaftsverband Bezirk Reutte (26.04.2023): 
In der letzten Verbandssitzung wurde der Rechnungsabschluss 2022 einstimmig genehmigt, 
sowie über Instandhaltungsmaßnahmen der Tierkörperstelle gesprochen. 

 

• Jungbürgerfeier: 
Der Bürgermeister berichtet über die am 13.05.2023 stattgefundene Jungbürgerfeier.  

 
Punkt 11 Anträge, Anfragen, Allfälliges: 

 
a) Dorffest: 

Derzeit ist geplant, dass am 13.08.2023 ein Dorffest in Wängle stattfindet. Musikalisch soll das 
Fest von der Harmoniemusik Lechaschau umrahmt werden. 
 

b) Platzprobleme Vereinsgebäude Fußballplatz: 
Es wird berichtet, dass die Mieter des Fußballplatzes (SV Lechaschau) für ihre Sportgeräte 
nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht. Die Anmietung einer Lagercontainers oder dgl. 
wird angedacht. 

 
c) Sportförderung: 

Es wird vorgetragen, dass der Förderschlüssel bzw. die Förderhöhe an einzelne 
Vereine/Institutionen überdacht werden sollte. 
 

d) Wegsanierung: 
Hinsichtlich der Kosten für die Wegsanierung konnte auf Anfrage nicht mitgeteilt werden, wie 
hoch der Anteil der Gemeinde Wängle ist. 

 
 

Die Niederschrift über diese Sitzung umfasst 12 Seiten. 
 
 

Wängle, am 15.05.2023 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

(Bürgermeister / Sitzungsleiter) (Gemeindevorstand / Gemeinderat) 

 
 
 

 
 
 

(Gemeindevorstand / Gemeinderat) (Schriftführer) 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
 

Haushaltskonto Ansatzbezeichnung Postbezeichnung Buchungen veranschlagt 
bzw. bereits 
genehmigt 

Überschreitung Begründung 

1/000000-721100 Gewählte 
Gemeindeorgane 

Bezüge der gewählten Organe 60 391,13  56 000,00  4 391,13  Aufwandsentschädigung BGM in Höhe von 56.000,- unter 1/00000-721100 budgetiert; 
Aufwandsentschädigung Substanzverwalter in Höhe von 9.500,- unter 1/000000-721200 
budgetiert; Summe 65.500,- 
Lohnverrechnungsprogramm steuert jedoch buchhalterisch "nur" Konto 1/000000-721100 an! 
daher Überziehung! 
Haushaltskonto 1/000000-721200 wurde nicht bebucht, weshalb hier wiederum eine 
Unterschreitung von 9.500,- aufscheint. 

1/010000-510000 Zentralamt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der 
Verwaltung 

108 555,86  103 000,00  5 555,86  Überschreitung teilweise aufgrund Auszahlung angeordneter Überstunden 

1/010000-720900 Zentralamt Vergütungen an andere Verwaltungszweige, 
einmalig 

3 039,30  0,00  3 039,30  Leistung Gemeindearbeiter 

1/232000-510000 Schülerbetreuung Geldbezüge der Vertragsbediensteten der 
Verwaltung 

4 484,00  0,00  4 484,00  Geldbezüge in Höhe von 10.700,- versehentlich unter 1/232000-511000 statt 1/232000-
510000 budgetiert; 

1/262000-711000 Sportplätze Gebühren für die Benützung von 
Gemeindeeinrichtungen  
und Anlagen gem. FAG 

16 826,24  1 300,00  15 526,24  Überschreitung, da bei Sportanlage eine falsche Armatur von einer unbefugten Person 
betätigt wurde, dadurch entstand über Monate hinweg ein extremer Wasserverlust; 

1/320200-751000 Musikschule Transfers an Länder, Landesfonds und 
Landeskammern  
(u.a. Landesmusikschule Personalkostenersatz) 

39 900,01  30 000,00  9 900,01  Überschreitung aufgrund Nachzahlung Personalkosten; 50% der Kosten wurde vom Land 
über BDZW abgedeckt (siehe Buchung auf Haushaltsstelle 2/320200-871100) 

1/363000-720900 Altstadterhaltung und 
Ortsbildpflege 

Vergütungen an andere Verwaltungszweige, 
einmalig 

7 187,83  0,00  7 187,83  Leistung Gemeindearbeiter 

1/413000-751000 Maßnahmen der 
Behindertenhilfe 

Transfers an Länder, Landesfonds und 
Landeskammern  
(u.a. Tiroler Rehabilitationsgesetz-Beitrag) 

88 362,00  77 500,00  10 862,00  Überziehung aufgrund zu gering bekannt gegebener Werte durch das Land bei 
Budgeterstellung 

1/640000-042000 Einrichtungen und 
Maßnahmen nach der 
Straßenverkehrsordnung 

Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 293,60  3 530,00  763,60  Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige durch Gemeinderat genehmigt in Höhe von EUR 
3.530,- am 02.05.2022 Bei der Genehmigung der Anschaffung ist man jedoch von einem 
falschen Angebotspreis (brutto statt netto) ausgegangen. 
Mitglieder Überprüfungsausschuss wurden bereits über diesen Sachverhalt ausführlich in 
Kenntnis gesetzt! 

1/814000-455000 Straßenreinigung Chemische und sonstige artverwandte Mittel  
(u.a. Streusalz) 

12 482,40  8 100,00  4 382,40  Überziehung aufgrund zusätzlicher Anschaffung von Streugut  

1/814000-720900 Straßenreinigung Vergütungen an andere Verwaltungszweige, 
einmalig 

7 449,44  0,00  7 449,44  Leistung Gemeindearbeiter 

1/820000-040000 Wirtschaftshöfe Fahrzeuge 53 099,71  0,00  53 099,71  die Ausgaben für die Anschaffung wurde in der Sitzung am 03.10.2022 in Höhe von 57.500,- 
genehmigt, jedoch für die Haushaltsstelle 1/814000-040000. Verbuchung erfolgte, da 
Fahrzeug auch betrieblich in Verwendung ist, auf gegenständlichem Haushaltskonto 

1/820000-720900 Wirtschaftshöfe Vergütungen an andere Verwaltungszweige, 
einmalig 

5 790,45  0,00  5 790,45  Leistung Gemeindearbeiter 

 


